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Beratungsergebnis
Beratungsfolge Termin TOP Für Geg Enth

Verwaltungs- und Finanzausschuss
öffentlich

22.08.2023

Betreff:
Zuschuss für den TSV 1886 Markkleeberg e. V. - Intensivreinigung Kunstrasen

Beschlussvorschlag:
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt, dem TSV 1886 Markkleeberg e. V.
einen Zuschuss für die Maßnahme Intensivreinigung Kunstrasen in Höhe von 50 % der
nachgewiesenen Gesamtkosten, höchstens jedoch 2.732,39 EUR
(zweitausendsiebenhundertzweiunddreißig) zu gewähren.

Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 41 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung i. V. m.
§ 7 Abs. 2 Nr. 5 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom
16. Juli 2014, zuletzt geändert am 21. Januar 2015.

Sachdarstellung:
Gemäß der „Sportförderrichtlinie der Stadt Markkleeberg“ vom 23. November 2022,
Nr. 2.8. können für Unterhaltungsmaßnahmen von Sportstätten Zuschüsse gewährt
werden.
Über die Höhe der Zuwendung ist im Einzelfall zu entscheiden.
Der TSV 1886 Markkleeberg e.V. stellte einen diesbezüglichen Antrag zur
Intensivreinigung seines Kunstrasenplatzes. Einzelheiten dazu sind in der
Sachdarstellung des Antrages (Anlage) dargestellt.
Es wird vorgeschlagen, dem Verein antragsgemäß einen Zuschuss in Höhe von 50 %
der tatsächlichen Kosten, höchstens jedoch 2.732,39 EUR zu gewähren.
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Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Mittel stehen im Haushalt der Stadt Markkleeberg im
Produkt 42100100
Sachkonto 43170000
Untersachkonto 55000.70900
zur Verfügung.

Karsten Schütze
Oberbürgermeister

Anlagen:
antrag_230126_TSV 1886_Intensivreinigung


